
Die Übernahme des Binnenmarktrechtes erfolgt im «Gemischten Ausschuss», dem Vertreter der Schweiz und der 
EU angehören. Wenn man sich über die Auslegung des Binnenmarktrechtes nicht einigen kann, kommt es in der 
Schweiz zu politischen Entscheidungen. http://www.sga-aspe.ch/wp-content/uploads/2017/10/SGA_FAKTENBLATT_SCHWEIZ-EU_09.pdf

Wie die Politik über die Übernahme von EU-Binnenmarktrecht entscheidet

VORBEREITUNGSPHASE

Streit um Interpretation
von EU-Binnenmarktrecht

EuGH (falls angefragt) 
interpretiert EU-Binnen-
marktrecht, entscheidet 
aber nicht über die Umset-
zung

wenn im Gemischten  
Ausschuss (EU-Vertreter 
und CH-Vertreter) ein  
letzter Versuch einer  
Einigung scheitert

PHASE DER POLITISCHEN ENTSCHEIDUNGEN

Es geschieht nichts Bundesrat  
übernimmt 
Interpretation 
EuGH nicht

Bundesrat  
übernimmt
Interpretation 
EuGH
–––
Einleitung der 
nötigen Rechts-
anpassungen

EU kündigt Verträge

EU-Kommission verfügt
Ausgleichsmassnahmen

Bundesrat akzeptiert Ausgleichs-
massnahmen nicht und ruft das 
Schiedsgericht an

Bundesrat akzeptiert
Ausgleichsmassnahmen

Bericht ans Parla-
ment mit Begrün-
dung, warum Aus-
gleichsmassnahmen 
akzeptiert werden 
können

Verordnungs- 
änderung
–––
jährlicher 
Bericht ans 
Parlament

Gesetzes-
änderung
nötig

Verfas-
sungs-
änderung
nötig

Wenn Schiedsgericht ge-
gen die Schweiz entschei-
det, kündigt der Bundesrat 
die Verträge*

Parlament verlangt 
Vorlage auf
Gesetzesstufe

PARLAMENT EINVER-
STANDEN MIT BERICHT

Parlament lehnt Ergebnis des Berichtes ab –  
referendumsfähiger Bundesbeschluss

FAKULTATIVES REFERENDUM OBLIGATORISCHES REFERENDUM

*Zur Zeit wird die Verschiebung der Kündigungskompetenz zum Parlament diskutiert.
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